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Gemeindevertretung der Gemeinde Brunn 
(Entscheidung) 07.10.2025 Ö 

 
Sachverhalt  
Bezeichnung der 
Maßnahme: 

Lieferung Spielgeräte für den Spielplatz 
Roggenhagen 

Auszuschreibende 
Leistung: 

Lieferleistung 

Vergabeart: Freihändige Vergabe 
Kostenrahmen:  ca. 16.000,00 €  
Besonderheiten:  
Zuschlagskriterien 
/Gewichtung: 

100 % Preis 

Einleitung: 
Handelt es sich um eine 
wichtige Angelegenheit 
der Gemeinde gemäß § 22 
Abs. 4a KV M-V?        

ja 

Zuschlag: 
Handelt es sich um eine 
wichtige Angelegenheit 
der Gemeinde gemäß § 22 
Abs. 4a KV M-V?       

Nein, solange der Planansatz im Haushalt nicht 
überschritten wird handelt es sich um ein Geschäft 
der laufenden Verwaltung. 

Die Gemeinde Brunn möchte im Gemeindegebiet das Lebensumfeld für Familien 
mit Kindern attraktiver und lebenswerter gestalten. Ein maßgeblicher Punkt ist 
dabei die Aufwertung der Spielplätze und Spielgeräte. Zur Durchführung dieser 
Maßnahme wurden Fördermittel i. H. v. 17.500,00 € gewährt. Der Eigenanteil der 
Gemeinde beträgt hierbei 5.000,00 €.   
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Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Brunn beschließt die Einleitung des 
Vergabeverfahrens, zur Bestellung und Lieferung der Spielgeräte für den Spielplatz 
Roggenhagen.  
 
Finanzielle Auswirkungen 
Der Eigenanteil zur Lieferung und Anschaffung der Spielgeräte kann durch die 
Gemeinde Brunn bereitgestellt werden, da die Zusage von Fördermitteln 
vorhanden ist. 

 

 

Haushaltsrechtliche Auswirkungen? 

 Nein (nachfoglende Tabelle kann gelöscht werden)  

       Ja  ergebniswirksam  finanzwirksam 

 

a.) bei planmäßigen Ausgaben: 
Deckung durch 
Planansatz in Höhe von: 5.000,00 € 

Gesamtkosten: 00,00 € 
im Produktsachkonto ( PSK 
): 42401.7851200 

 

b.) bei nicht planmäßigen Ausgaben:  Deckung erfolgt über:  

Gesamtkosten: 00,00 € 1. folgende Einsparungen : 

zusätzliche Kosten: 00,00 € 
im PSK 00000.00000000 in 
Höhe von: 00,00 € 

im PSK 00000.00000000 in 
Höhe von: 00,00 € 

im PSK 00000.00000000 in 
Höhe von: 00,00 € 

2. folgende Mehreinnahmen:  

im PSK 00000.00000000 in 
Höhe von: 00,00 € 

im PSK 00000.00000000 in 
Höhe von: 00,00 € 

Bemerkungen: TEST 
 

im PSK 00000.00000000 in 
Höhe von: 00,00 € 

Folgekosten (zu a.) und b.)) 

 Nein 

 Ja  für Jahr  i.H.v. 

 
Anlage/n 
Keine 
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	Vorlage

